
Mit der Aktiengesellschaft (AG) nach schweizerischem

Recht steht Ihnen eine juristische Person mit eigener

Firma, einem bestimmten Zweck und einem in Aktien

aufgeteilten Kapital zur Verfügung.

■ Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haften

nicht Sie als Aktionär persönlich, sondern haftet

grundsätzlich nur das Gesellschaftsvermögen

■ Sie ist geeignet für aktive Gesellschaften, Holding-

und Konzernstrukturen

■ Im Wirtschaftsalltag der Schweiz ist sie die am

häufigsten verwendete Rechtsform für kleine wie

grosse Wirtschaftsunternehmungen

Die Aktiengesellschaft (AG) 
nach schweizerischem Recht

Die Vorteile der Aktiengesellschaft nach schwei-

zerischem Recht:

■ Lange Rechtstradition

■ Eine damit verbundene hohe Rechtssicherheit

■ Eine der wirtschaftlichen Realität gerecht 

werdende Flexibilität

Kontakt

LGT Schweizerische Treuhandgesellschaft

Glärnischstrasse 36 · CH-8022 Zürich

Tel. +41 44 219 79 00 · Fax +41 44 219 79 99

lgt.stg@lgt.com

www.lgt.com


